
AUSFERTIGUNG

Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

über die 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

vom 10. April 2018

ö 5: Beratunqsqegenstand Neubau eines Einfamilienhauses und

Mehrfamilienhauses, Fl.-Nr. 425/2, Gemarkung

Reutin, Bäuerlinshalde 2

Berichterstatter: Nadine Tuchscherer

Sachbearbeiterin Stadtplanung

Der Berichterstatter erläutert folgenden

Sachverhalt:

1. Vorhabenbeschreibung

Das Vorhaben sieht den Neubau eines Einfamilienhauses und eines Mehrfamilienhauses (2

WE) auf dem Grundstück Fl.-Nr. 425/2 der Gemarkung Reutin (Bäuerlinshalde 2) vor. Das

Grundstück ist bereits mit einem Einfamilienhaus bebaut, das im Zuge der Neubebauung

abgerissen werden soll. Beide Wohngebäude sind zweigeschossig mit begrüntem Flachdach

vorgesehen. Das Mehrfamilienhaus mit 2 Wohneinheiten hat eine Grundfläche von 12,61 m

x 11,74 m (148,04 m2). Hinzu kommt eine Terrasse im Süden mit 3,00 m x 11,74 m (35,22
m2). Das Einfamilienhaus hat ebenfalls eine Grundfläche von 12,61 m x 11,74 m (148,04 m2)
sowie eine Terrasse im Süden mit 1,03 m x 11,74 m (12,09 m2). Auf dem Grundstück sollen
vier Stellplätze in Garagen, welche in die Gebäude integriert werden, errichtet werden. Die

Zufahrt zum Einfamilienhaus erfolgt von der Bäuerlinshalde, die Zufahrt zum

Mehrfamilienhaus sowohl von der Röntgenstraße als auch von der Bäuerlinshalde (je eine

Garage). Die Zufahrten zu den Garagen sind mit versickerungsfähigem Drainpflaster

vorgesehen und haben insgesamt eine Fläche von ca. 78 m2.

Das Vorhaben befindet sich im qualifizierten Bebauungsplan Nr. 55 „Westliches Wannental",

rechtsverbindlich seit dem 04.11.1969. Für das Bauvorhaben wurden mehrere Befreiungen

beantragt.

2. Planungsrechtliche Beurteilung

Gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ist ein Vorhaben im Geltungsbereich eines

Bebauungsplans zulässig, wenn dieser allein oder mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften

mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die

überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält und das

Vorhaben diesen Festsetzungen nicht widerspricht. Die Erschließung muss gesichert sein.










